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 74/31. Abschluss wirksamer internationaler Vereinbarungen zur Sicherung 

der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung 

des Einsatzes von Kernwaffen 
 

 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der Notwendigkeit, der berechtigten Sorge der Staaten der Welt um die Ge-

währleistung dauerhafter Sicherheit für ihre Völker Rechnung zu tragen, 

 in der Überzeugung, dass Kernwaffen die größte Bedrohung für die Menschheit und 

den Fortbestand der Zivilisation darstellen, 

 feststellend, dass das erneute Interesse an der nuklearen Abrüstung in konkrete Maß-

nahmen umgesetzt werden soll, damit die allgemeine und vollständige Abrüstung unter 

wirksamer internationaler Kontrolle erreicht wird, 

 in der Überzeugung, dass die nukleare Abrüstung und die vollständige Beseitigung 

der Kernwaffen unerlässlich sind, wenn die Gefahr eines Atomkriegs gebannt werden soll, 

 entschlossen, sich strikt an die einschlägigen Bestimmungen der Charta der Vereinten 

Nationen über die Nichtanwendung oder Nichtandrohung von Gewalt zu halten, 

 in Anbetracht dessen, dass die Unabhängigkeit, die territoriale Unversehrtheit und die 

Souveränität der Nichtkernwaffenstaaten vor der Anwendung oder Androhung von Gewalt, 

das heißt auch vor dem Einsatz oder der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen, ge-

schützt werden müssen, 

 die Auffassung vertretend, dass die internationale Gemeinschaft bis zur Herbeiführung 

einer universalen nuklearen Abrüstung unbedingt wirksame Maßnahmen und Vereinbarun-

gen ausarbeiten muss, um die Sicherheit der Nichtkernwaffenstaaten vor dem Einsatz oder 

der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen, gleichviel von welcher Seite, zu gewährleisten, 
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 in Anbetracht dessen, dass wirksame Maßnahmen und Vereinbarungen zur Sicherung 

der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kern-

waffen einen positiven Beitrag zur Verhütung der Verbreitung von Kernwaffen darstellen 

können, 

 eingedenk der Ziffer 59 des Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Gene-

ralversammlung, der ersten Sondertagung über Abrüstung1, in der sie die Kernwaffenstaaten 

nachdrücklich aufforderte, sich, soweit angebracht, um den Abschluss wirksamer Vereinba-

rungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung 

des Einsatzes von Kernwaffen zu bemühen, sowie in dem Wunsche, die Anwendung der 

einschlägigen Bestimmungen des Schlussdokuments zu fördern, 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Teile des Sonderberichts des Abrüstungsaus-

schusses2, der der Generalversammlung auf ihrer zwölften Sondertagung, der zweiten Son-

dertagung über Abrüstung3, vorgelegt wurde, des Sonderberichts der Abrüstungskonferenz, 

der der Versammlung auf ihrer fünfzehnten Sondertagung, der dritten Sondertagung über 

Abrüstung4, vorgelegt wurde, sowie des Berichts der Konferenz über ihre Tagung 19925, 

 sowie unter Hinweis auf Ziffer 12 der in der Anlage zu ihrer Resolution 35/46 vom 

3. Dezember 1980 enthaltenen Erklärung der achtziger Jahre zur Zweiten Abrüstungsde-

kade, worin es unter anderem heißt, der Abrüstungsausschuss solle alles in seinen Kräften 

Stehende tun, um eilends Verhandlungen zur Erzielung einer Einigung über wirksame inter-

nationale Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder 

die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu führen, 

 in Anbetracht der eingehenden Verhandlungen, die in der Abrüstungskonferenz und 

ihrem Ad-hoc-Ausschuss für wirksame internationale Vereinbarungen zur Sicherung der 

Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaf-

fen6 mit dem Ziel einer Einigung in dieser Frage geführt werden, 

 Kenntnis nehmend von den Vorschlägen, die in der Abrüstungskonferenz unter diesem 

Punkt vorgelegt wurden, namentlich von den Entwürfen eines internationalen Übereinkom-

mens, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem entsprechenden Beschluss der am 24. und 25. Fe-

bruar 2003 in Kuala Lumpur abgehaltenen Dreizehnten Konferenz der Staats- und Regie-

rungschefs der nichtgebundenen Länder7, der auf der vom 13. bis 18. September 2016 auf 

der Isla Margarita (Bolivarische Republik Venezuela) abgehaltenen Siebzehnten Konferenz 

der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder bekräftigt wurde, sowie von 

den einschlägigen Empfehlungen der Organisation der Islamischen Zusammenarbeit, 

 ferner Kenntnis nehmend von den von allen Kernwaffenstaaten abgegebenen einseiti-

gen Erklärungen über ihre Politik des Nichteinsatzes oder der Nichtandrohung des Einsatzes 

von Kernwaffen gegen die Nichtkernwaffenstaaten, 

_______________ 

1 Resolution S-10/2. 

2 Mit Wirkung vom 7. Februar 1984 wurde der Abrüstungsausschuss in Abrüstungskonferenz umbenannt. 

3 Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Session, Supplement No. 2 (A/S12/2), Abschn. III.C. 

4 Ebd., Fifteenth Special Session, Supplement No. 2 (A/S-15/2), Abschn. III.F. 

5 Ebd., Forty-seventh Session, Supplement No. 27 (A/47/27), Abschn. III.F. 

6 Ebd., Forty-eighth Session, Supplement No. 27 (A/48/27), Abschn. III.E. 

7 Siehe A/57/759-S/2003/332, Anlage I. 
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 in Anbetracht der in der Abrüstungskonferenz und in der Generalversammlung zum 

Ausdruck gekommenen Unterstützung für die Ausarbeitung eines internationalen Überein-

kommens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung 

des Einsatzes von Kernwaffen sowie in Anbetracht der aufgezeigten Schwierigkeiten bei der 

Entwicklung eines allseitig annehmbaren gemeinsamen Ansatzes, 

 Kenntnis nehmend von der Resolution 984 (1995) des Sicherheitsrats vom 11. April 

1995 und den dazu zum Ausdruck gebrachten Auffassungen, 

 unter Hinweis auf ihre in früheren Jahren verabschiedeten einschlägigen Resolutionen, 

insbesondere die Resolutionen 45/54 vom 4. Dezember 1990, 46/32 vom 6. Dezember 1991, 

47/50 vom 9. Dezember 1992, 48/73 vom 16. Dezember 1993, 49/73 vom 15. Dezember 

1994, 50/68 vom 12. Dezember 1995, 51/43 vom 10. Dezember 1996, 52/36 vom 9. Dezem-

ber 1997, 53/75 vom 4. Dezember 1998, 54/52 vom 1. Dezember 1999, 55/3l vom 20. No-

vember 2000, 56/22 vom 29. November 2001, 57/56 vom 22. November 2002, 58/35 vom 

8. Dezember 2003, 59/64 vom 3. Dezember 2004, 60/53 vom 8. Dezember 2005, 61/57 vom 

6. Dezember 2006, 62/19 vom 5. Dezember 2007, 63/39 vom 2. Dezember 2008, 64/27 vom 

2. Dezember 2009, 65/43 vom 8. Dezember 2010, 66/26 vom 2. Dezember 2011, 67/29 vom 

3. Dezember 2012, 68/28 vom 5. Dezember 2013, 69/30 vom 2. Dezember 2014, 70/25 vom 

7. Dezember 2015, 71/30 vom 5. Dezember 2016, 72/25 vom 4. Dezember 2017 und 73/29 

vom 5. Dezember 2018, 

 1. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, eine baldige Einigung über wirksame 

internationale Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz 

oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu erzielen; 

 2. stellt mit Befriedigung fest, dass es in der Abrüstungskonferenz keine grundsätz-

lichen Einwände gegen den Gedanken eines internationalen Übereinkommens zur Sicherung 

der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kern-

waffen gibt, obwohl auch auf die Schwierigkeiten hingewiesen wurde, die es bei der Ent-

wicklung eines allseitig annehmbaren gemeinsamen Ansatzes gibt; 

 3. appelliert an alle Staaten, insbesondere die Kernwaffenstaaten, aktiv auf eine 

baldige Einigung auf einen gemeinsamen Ansatz und insbesondere auf eine gemeinsame 

Formel hinzuarbeiten, die Bestandteil einer rechtsverbindlichen internationalen Überein-

kunft werden könnte; 

 4. empfiehlt, der Suche nach einem solchen gemeinsamen Ansatz oder einer sol-

chen gemeinsamen Formel weiter intensive Anstrengungen zu widmen und die verschiede-

nen Alternativen, so insbesondere auch die in der Abrüstungskonferenz behandelten An-

sätze, im Hinblick auf eine Überwindung der Schwierigkeiten weiter zu untersuchen; 

 5. empfiehlt außerdem der Abrüstungskonferenz, auch weiterhin aktiv intensive 

Verhandlungen im Hinblick auf eine baldige Einigung und den Abschluss wirksamer inter-

nationaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz 

oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu führen und dabei die breite Unterstüt-

zung für den Abschluss eines internationalen Übereinkommens zu berücksichtigen und alle 

anderen auf dasselbe Ziel gerichteten Vorschläge in Erwägung zu ziehen; 

 6. beschließt, den Punkt „Abschluss wirksamer internationaler Vereinbarungen zur 

Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes 

von Kernwaffen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundsiebzigsten Tagung aufzu-

nehmen. 

46. Plenarsitzung 

12. Dezember 2019 
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